
Anlage 3 

 

Einmalige Beihilfen und Zuschüsse für Maßnahmen nach § 42a und § 42 SGB VIII 

 

ANLASS HÖHE IN € ANTRAGSVERFAHREN/ 

ABRECHNUNG 

ZUSTÄNDIGKEIT IM 

JUGENDAMT 

Erstausstattung (vorrangig für 

Bekleidung) 

-bis zu 50,00 € bei Aufnahme in 

Ausnahmefällen 

(nur für Kinder und Jugendliche 

aus unserem Landkreis) 

-bis zu 150,00 € bei umA (da 

Erstattung durch Land) 

-auf Antrag der 

Inobhutnahmestelle/der geeigneten 

Person bei Notfällen 

-Vorlage der entsprechende 

Quittungsbelege 

 

Wirtschaftliche Jugendhilfe 

(nach Bestätigung des zuständigen 

Sozialarbeiters) 

Fahrtkosten bei Aufnahme oder 

Verlegung 

- Kosten für das kostengünstigste 

  öffentlicher Verkehrsmittel 

- bei PKW-Nutzung laut  

  Thüringer Reiskostengesetz in 

  der jeweils gültigen 

  Fassung(derzeit gemäß § 5 Abs.   

  2 Satz 1 ThürRKG 35 Cent pro 

  Kilometer) 

  

-auf Antrag der 

Inobhutnahmestelle/der geeigneten 

Person 

-Zahlung nach Vorlage der 

Fahrkarte oder Eigenbeleg über 

Entfernung 

Wirtschaftliche Jugendhilfe 

(nach Bestätigung des zuständigen 

Sozialarbeiters) 

Krankenhilfe, einschl. Fahrtkosten - Kosten für das kostengünstigste  

  öffentlicher Verkehrsmittel 

- bei PKW-Nutzung laut  

  Thüringer Reiskostengesetz in 

  der jeweils gültigen Fassung  

  (derzeit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1  

  ThürRKG 35 Cent pro  

  Kilometer) 

 

-auf Antrag 

-Kosten notwendiger 

medizinischer Behandlung, die 

nicht von den Krankenkassen 

getragen werden  

-Zahlung nach Vorlage Fahrkarte 

oder Eigenbeleg über Entfernung 

Wirtschaftliche Jugendhilfe 

(nach Bestätigung des zuständigen 

Sozialarbeiters) 

Taschengeld nur für umA -entsprechend der Festlegungen 

des Landesjugendamtes Thüringen 

-monatliche Auszahlung mit dem 

Entgelt ohne Antrag 

Wirtschaftliche Jugendhilfe 

 



gemäß § 26,1 ThürKJHAG (s. 

Anlage 4 

-taggenaue Abrechnung auch bei 

Alterswechsel 

 

 

Weihnachtsgeld  15,00 € -auf Antrag der 

Inobhutnahmestelle/der geeigneten 

Person 

-ohne Abrechnung, Zahlung mit 

Entgelt oder der Vergütung für die 

Bereitschaftspflege 

 

Wirtschaftliche Jugendhilfe 

 

Geburtstagsgeld 15,00 € -auf Antrag der 

Inobhutnahmestelle/der geeigneten 

Person 

-ohne Abrechnung, Zahlung mit 

Entgelt oder der Vergütung für die 

Bereitschaftspflege 

 

Wirtschaftliche Jugendhilfe 

 

 


